
Mitteilungen der Ärztekammer für Burgenland 9Heft Nr. 3/2011

Der Gesetzgeber hat mit der Novellierung des Ärzte-
gesetzes im Vorjahr eine Verpflichtung zum Abschluss
einer Berufshaftpflichtversicherung für alle freiberuf-
lich tätigen Ärzte (inkl. Wohnsitzärzte und Gruppen -
praxen; z.B. auch privatgutachterliche Tätigkeiten von
angestellten Ärzten) normiert (siehe § 52 d ÄrzteG).
Darüber hinaus ist die Meldung bei der Ärztekammer
durch den Versicherer (nicht durch den Arzt!) die
Voraussetzung zur Eintragung in die Ärzteliste.

Im Sinne einer Übergangsfrist ist eine Nachweispflicht
der Versicherung gegenüber der Ärztekammer bis
spätestens 19.8.2011 vorgesehen. Wir haben darüber
bereits mehrfach berichtet (Mail an alle niedergelas-
senen Ärzte vom 27.7.2010; Mitteilungen Juli/August
2010, März/April 2011).

Im Folgenden kurz die Eckpunkte bzw. Mindest -
standards der Berufshaftpflichtversicherung:
* Der Versicherungsnachweis, der bis 19.8.2011 durch

den zum Geschäftsbetrieb in Österreich berechtig-
ten Versicherer zu erbringen ist, ist Voraussetzung,
um in die Ärzteliste eingetragen zu werden bzw. zu
bleiben (Berufsausübungsvoraussetzung!).

* Mindestversicherungssumme von EUR 2 Mio. für je-
den Versicherungsfall; Haftungshöchstgrenze pro
Jahr: 3-faches der Versicherungssumme (bei Ärzte-
GmbH: 5-faches). Dies gilt gleichermaßen für
Personen-, Sach- und (reine) Vermögensschäden. 

* Der Ausschluss oder eine zeitliche Begrenzung der
Nachhaftung des Versicherers ist unzulässig.

* Der Versicherer ist (unaufgefordert) verpflichtet, der
Ärztekammer eine Beendigung oder Einschränkung
des Versicherungsschutzes mitzuteilen.

* Die ÖÄK hat mit dem Versicherungsverband einheit-
liche Rahmenbedingungen für die Ärztehaftpflicht-
versicherungen ausverhandelt, wobei im Sinne ei-
nes Mindeststandards folgende weitere Punkte in al-
len Verträgen gelten:

• Mitversicherung von Vertretungen (z.B. wegen
Urlaub, Krankheit oder Fortbildung) sowie Dauer ver -
tretungen; 

• Mitversicherung für in Lehrpraxen bzw. Lehr gruppen -
praxen tätige TurnusärztInnen; 

• Mitversicherung von ärztlichem, nichtärztlichem
Personal und FamulantInnen; 

• Umfassende Nachdeckung nach Beendigung der
ärzt lichen Tätigkeit bzw. vorübergehender Ein -
stellung der ärztlichen Tätigkeit; 

• Versicherungsschutz für Schadenersatz ver pflichtun -
gen aufgrund des Amtshaftungsgesetzes, d.h. für
schul ärztliche, amtsärztliche, gemeindeärztliche,
distrikts-, kreis- und sprengelärztliche Tätigkeit; 

• Mitversicherung von Bestand und Betrieb einer
Hausapotheke; 

• Versicherungs schutz für gutachterliche Tätigkeit
(Attes te, Zeugnisse, etc.), ausgenommen ist die
Tätig keit als gerichtlich beeidete/r Sach verständi -
ge/r; 

ACHTUNG: Berufshaftpflichtversicherung

• Mitversicherung von ärztlicher Tätigkeit bei organi-
sierten Rettungseinsätzen sowie in Vereinen; 

• Versicherung von Schadenersatzverpflichtungen
auf grund von weltweiten Erste-Hilfe-Leistungen;

Wichtig: Auch eine "bloße" wohnsitzärztliche Tätigkeit
ist als freiberufliche Tätigkeit von der obligatorischen
Haftpflichtversicherung betroffen, sodass auch für
Wohnsitzärzte der Nachweis einer Versicherung erfor-
derlich ist. Die meisten Versicherungsunternehmen
bieten hier vergünstigte Tarife an.

Zur Meldepflicht: Die Versicherungen (und nicht der
Arzt) sind verpflichtet, der zuständigen Länder ärzte -
kammer das Bestehen bzw. den Abschluss einer den
gesetzlichen Voraussetzungen entsprechenden Haft -
pflichtversicherung längstens bis zum 19. August 2011
zu melden. 

Falls Sie als betroffener freiberuflich tätiger Arzt (nie-
dergelassener oder Wohnsitzarzt) noch keine den ge-
setzlichen Vorschriften entsprechende Berufs haft -
pflicht versicherung abgeschlossen haben, empfehlen
wir dringend, mit ihrem Makler oder Ver sicherungs -
unternehmen dahingehend Kontakt aufzunehmen.

Für Rückfragen steht das Kammeramt gerne zur
Verfügung.

T.B.
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